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Beitritt zum gednderten Konkordat iiber Massnahmen gegen Gewalt anladsslich von Sportveranstal-
tungen
Bericht und Vorlage an den Kantonsrat

1. Ubersicht

1.1 Die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren
(KKJPD) verabschiedete am 15. November 2007 das Konkordat (iber Massnahmen gegen Gewalt
anlasslich von Sportveranstaltungen (Hooligan-Konkordat, SRSZ 520.230.1). Der Schwyzer Kan-
tonsrat beschloss am 17. September 2008 den Beitritt zum Hooligan-Konkordat
(SRSZ 520.230). Dies bedingte eine Neufassung von § 19a des Polizeigesetzes vom 22. Mérz
2000 (PolG, SRSZ 520.110), welcher die Zustandigkeit der Kantonspolizei fur die Anordnung
der sicherheitspolizeilichen Praventivmassnahmen (Rayonverbot, Meldeauflage, Polizeigewahrsam
nach Art. 4 ff. und fir die Meldepflichten nach Art. 13 Abs. 3 des Hooli-gan-Konkordats sowie
den Rechtsschutz regelt (vgl. KRB vom 17. Mérz 2010 in GS 22-97). Das Hooligan-Konkordat ist
am 1. Januar 2010 in Kraft getreten. Alle Kantone sind ihm beigetreten.

1.2 Die beschlossenen Hooliganmassnahmen vermochten in der Folge grundsatzlich zu
greifen. Gleichwohl wurde vorab im Umfeld von Fussballspielen eine Zunahme von gewalttatigen
Auseinandersetzungen festgestellt. Durch die Vermischung der Fangemeinschaften mit gewaltbe-
reiten Ultragruppierungen entstanden besondere Gewaltdynamiken, die sich bisweilen nicht mehr
auf die Fussballstadien beschrankten, sondern auf den 6ffentlichen Raum und die Transportwege
ubergriffen. Am 2. Februar 2012 beschloss die KKJPD deshalb eine Verscharfung des Hooligan-
Konkordats mit folgenden Massnahmen:

— Tatlichkeiten und die Hinderung einer Amtshandlung gelten ebenfalls als gewalttatiges Verhal-
ten (Art. 2).

— Alle Fussballspiele (Axpo Super League) und Eishockeyspiele (National League) der obersten
Spielklasse sowie (Cup-)Spiele, an denen Mannschaften dieser Ligen beteiligt sind, unterste-
hen einer Bewilligungspflicht und kénnen mit Auflagen an die Veranstalter verknilpft werden
(Art. 3a).

— Fir polizeiliche Durchsuchungen bei der Zutrittskontrolle und die Delegation solcher Befugnis-
se an private Sicherheitsdienste besteht eine einheitliche Rechtsgrundlage (Art. 3b).

— Rayonverbote, fir die bisher eine Maximaldauer von einem Jahr galt, kénnen fir bis zu drei
Jahre erlassen werden und die ganze Schweiz umfassen (Art. 4).
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— Bei schweren Sachbeschadigungen und bei Wiederholungstéatern kann direkt und ohne Nach-
weis der Verletzung eines Rayonverbots eine Meldeauflage angeordnet werden (Art. 6).

— Das Stadionverbot kann auch aufgrund von Gewalttatigkeiten ausserhalb des Stadions ausge-
sprochen werden (Art. 10).

1.3 Mittlerweilen sind 23 Kantone dem geédnderten Hooligan-Konkordat beigetreten. Ak-
tuelle Anzeichen einer gewissen Beruhigung der Gewalt werden auch auf die verscharften Hoolig-
anmassnahmen zuriickgeflhrt. Im Interesse einer einheitlichen Rechtsanwendung und einer ein-
helligen Haltung der Kantone gegenliber Gewalt im Sport soll der Kanton Schwyz die verscharften
Konkordatsbestimmungen ebenfalls ibernehmen. Dies macht eine Anpassung von § 19a PolG
erforderlich, die gleichzeitig beschlossen werden kann.

2. Ausgangslage
2.1 Entstehung und Inhalt des urspriinglichen Hooligan-Konkordats

Im Zusammenhang mit der Durchfiihrung der Fussball-Europameisterschaft 2008 und der Eis-
hockey-Weltmeisterschaft 2009 beschloss das Bundesparlament per 1. Januar 2007 mit einer
Revision des Bundesgesetzes tiber Massnahmen zur Wahrung der Inneren Sicherheit (BWIS,

SR 120) neue Instrumente gegen Gewalt anlasslich von Sportveranstaltungen. Dazu gehdrten die
Schaffung einer nationalen Datenbank fir gewalttatige Fans (HOOGAN) sowie die Einfiihrung von
Massnahmen wie Rayonverbote, Ausreisebeschrankungen, Meldeauflagen und Polizeigewahrsam
gegen gewalttatige Personen. Drei dieser Massnahmen (Rayonverbot, Meldeauflage und Polizei-
gewahrsam) wurden allerdings bis Ende 2009 befristet, weil sich die Kantone fiir praventive poli-
zeiliche Massnahmen im Bereich der Inneren Sicherheit als zustandig erachteten. Um die befri-
steten BWIS-Bestimmungen in das kantonale Recht tberfiihren zu kénnen, einigten sich die Kan-
tone auf eine Konkordatslésung. Am 15. November 2007 verabschiedete die KKJPD das Konkor-
dat (ber Massnahmen gegen Gewalt anlasslich von Sportveranstaltungen. Seit dem 1. September
2010 ist das Konkordat in allen 26 Kantonen in Kraft.

2.2 Seitherige Entwicklung

2.2.1 Die Entwicklungen der letzten Jahre in Bezug auf Gewaltereignisse, die im Zusam-
menhang mit dem Sport stehen, lassen sich aufgrund der Eintrage im Informationssystem ,,HOO-
GAN* nachvollziehen. In diesem vom Bundesamt fir Polizei (fedpol) betriebenen System werden
seit dem 1. August 2007 Daten (ber Personen aufgenommen, die sich anlasslich von Sportver-
anstaltungen gewalttatig verhalten haben und gegen die Massnahmen wie Stadionverbote, Rayon-
verbote, Meldeauflagen, Polizeigewahrsam oder Ausreisebeschrankungen verhangt wurden. Die
aktuellsten Zahlen werden jeweils zweimal pro Jahr veréffentlicht.

Im HOOGAN waren per Ende Januar 2016 insgesamt 1585 Personen verzeichnet, wovon rund
70% einen Bezug zu Fussball und rund 30% zum Eishockey haben. Die erfassten Personen blei-
ben nach Ablauf der letzten Massnahme noch drei Jahre im System registriert, auch wenn sie
sich seither wohlverhalten haben. Aussagekraftiger ist die Zahl der mit aktiven Massnahmen er-
fassten Personen. Zum Stichtag waren dies 785 Personen. Auf diese fallen insgesamt

1180 Massnahmen: 690 Eintrage betrafen Stadionverbote, 481 Rayonverbote und neun Melde-
auflagen.

Der Verlauf der HOOGAN-Eintrage seit der Saison 2007/2008 zeigt, dass sich das Risikopotenzi-
al im Fussball und im Eishockey zu Beginn des Jahres 2008 zu verringern schien. Offenbar fiihr-
ten damals die neuen BWIS-Massnahmen zu einer gewissen Zuriickhaltung unter den gewaltbe-
reiten Fans. Nach der EURO 2008 kam es aber wieder vermehrt zu gewalttatigen Ausschreitun-
gen anlasslich von Meisterschaftsspielen im Fussball und Eishockey. In den Folgejahren hielt
diese Entwicklung an.
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2.2.2 In der Schweiz ist gemass fedpol von 300 bis 400 Personen mit hoher Gewaltbe-
reitschaft auszugehen, die gewalttatige Auseinandersetzungen gezielt provozieren und suchen.
Weitere 1500 bis 2000 Personen kénnen situationsbedingt zu Gewalt neigen. Diese so genann-
ten Risikofans sind praktisch ausnahmslos mannlich und zwischen 15 und 39 Jahre alt; zwei
Drittel sind 19- bis 24-jahrig. Fedpol fiihrt eine jahrliche Ereignisliste, in der gewalttatige Vor-
kommnisse aus den Spielberichten in Kurzform zusammengefasst werden (einsehbar unter
http://www.kkjpd.ch/de/themen/hooliganismus). Sie gibt Aufschluss dariiber, dass sich die Vorfal-
le im Umfeld der Fussballspiele, namentlich auch auf den Reisewegen der Fans, gehauft haben.
Diese Zunahme gilt sowohl in Bezug auf die Gewaltbereitschaft als auch die Zahl der Beteiligten.

2.2.3 Die Kosten fiir Polizeieinsatze anlasslich von Fussball- und Eishockeyspielen betra-
gen pro Jahr konservativ geschatzt offenbar rund 25 Millionen Franken. Nicht einberechnet sind
dabei die Kosten fir die Vor- und Nachbereitung der Spiele (Fahndung, Ermittlung, Strafjustiz
und Gerichte) oder fir begangene Sachbeschadigungen an solchen Veranstaltungen. Gemass ei-
nem Grundsatzurteil des Bundesgerichts (BGE 135 | 130) dirfen die Kantone die fur Polizeiein-
satze im Umfeld von Sportveranstaltungen entstehenden Kosten verrechnen. Das Bundesgericht
schitzte eine entsprechende Regelung aus dem Kanton Neuenburg. Dort miissen Sportclubs ba-
sierend auf einer kantonalen Verordnung 80% der Kosten flir Sondereinsatze der Polizei iber-
nehmen. Falls ein Verein selber Massnahmen gegen Ausschreitungen ergreift, kann die Kostenbe-
teiligung auf 60% reduziert werden. Kostenlos ist fir die Vereine ein Grundaufgebot der Polizei
mit 24 Polizeikraften.

2.3 Weitere Anstrengungen der KKJPD

2.3.1 Die KKJPD setzte aufgrund dieser Entwicklung ihre Anstrengungen zur Durchbre-
chung der Gewaltspirale im Umfeld des Fussballs und des Eishockeys fort. Sie versuchte zu-
nachst, mit den zustandigen Sportverbanden und -ligen sowie den Fanorganisationen auf partner-
schaftlicher Basis konsensfahige Lésungen zu finden. Auch wenn dieser Ansatz in Bezug auf ein-
zelne Bereiche durchaus erfolgreich war, liess sich die Situation damit nicht nachhaltig verbes-
sern.

Mit dem Ziel, die Gewalt im Umfeld von Fussball- und Eishockeyspielen nicht mehr langer als
gesellschaftliche Tatsache hinzunehmen, verabschiedete die KKJPD im Herbst 2009 eine in Zu-
sammenarbeit mit fedpol entwickelte Policy gegen Gewalt im Sport mit konkreten Empfehlungen
zu folgenden Schwerpunktthemen:

— verstarkte Anstrengungen zur ldentifizierung von Gewalttatern;

— Beschleunigung und Harmonisierung der Strafverfolgung;

— Erhéhung der Stadionsicherheit;

— organisierte und kontrollierte Anreise der Gastefans.

Die Policy verfolgt das Prinzip der geschlossenen Kette respektive der liickenlosen Zusammenar-
beit. Dies bedeutet, dass alle involvierten Partner in eigener Verantwortung ihren Beitrag zur L6-
sung der Probleme in ihrem Aufgabenbereich leisten.

2.3.2 Zur Umsetzung der Policy verabschiedete die KKJPD am 9. April 2010 gemeinsam
mit der Swiss Football League (SFL) und dem Schweizerischen Fussballverband (SFV) eine Mus-
tervereinbarung, die fir Behérden und Klubs der Axpo Super League kiinftig die Grundlage fur
die Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit bilden sollte. Eine fast analoge Mustervereinba-
rung wurde mit der National League auch fiir das Eishockey ausgehandelt, aber nie formell verab-
schiedet.

Die wesentlichsten Inhalte der Mustervereinbarung betreffen folgende Punkte:

— Der Klub und die Behoérden erarbeiten vor jeder Saison gemeinsam ein Sicherheitskonzept.

— Der Klub muss tber ein Konzept zur Pravention von Gewalt und Rassismus sowie zur Verhin-
derung der Verwendung pyrotechnischer Gegenstande verfligen.

— Der Identifikation von Straftatern wird héchste Prioritat eingerdumt.
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— Der Stadionbetreiber stellt den Behdérden Arrestzellen und Raume fiir Einvernahmen zur Verfi-
gung, damit Straftater moéglichst rasch entfernt und zur Rechenschaft gezogen werden kénnen
und die Fehlbaren von den Sportveranstaltungen ausgeschlossen bleiben.

— Es wird verbindlich definiert, welches personelle Aufgebot der Polizei zur unentgeltlichen
Grundversorgung gehort und welche Polizeileistungen zu entschadigen sind. Ebenso wird fest-
gelegt, welche personellen Mittel die Klubs im Bereich Sicherheit zur Verfligung stellen mis-
sen. Die Beteiligung der Klubs an den Sicherheitskosten der Offentlichen Hand soll von ihren
eigenen Anstrengungen im Bereich der Sicherheit abhéangig gemacht werden.

In der Folge haben die zustandigen Behérden mit verschiedenen Vereinen (u.a. FC Basel, FC Lu-

zern, FC St. Gallen, FC Zirich, Grasshoppers Club Zirich, SC Rapperswil Jona, ZSC Lions) Ver-

einbarungen abgeschlossen oder stadtische bzw. kantonale Reglemente erlassen, die auf der

Mustervereinbarung basieren.

3. Handlungsbedarf
3.1 Méngel des bisherigen Hooligan-Konkordats

Angesichts der negativen Entwicklungen, insbesondere im Umfeld der Fussballspiele, musste es
gelingen, auch jene Klubs in die Verantwortung einzubinden, welche die Policy von KKJPD und
fedpol bisher nicht oder nur ungeniigend umgesetzt hatten. Um dies zu erreichen, konnte ange-
sichts der Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit des Problems nicht l&nger auf Eigenverantwortung
und Freiwilligkeit gesetzt werden. Das Mittel fiir die zustandigen Behorden, Einfluss auf die Si-
cherheitskonzepte und Stadionordnungen zu nehmen, bestand daher in der Einflihrung einer Be-
willigungspflicht fiir Fussball- und Eishockeyspiele der obersten Ligen, die es ermdglicht, (ber
Auflagen Einfluss auf jene Bereiche zu nehmen, welche bisher in der Verantwortung der Privaten
lagen.

3.2 Revision des Hooligan-Konkordats

3.2.1 Vor diesem Hintergrund wurde eine Revision des Konkordats gegen Gewalt anlass-
lich von Sportveranstaltungen mit den folgenden Regelungsthemen in die Wege geleitet:

— Einfihrung einer Bewilligungspflicht fir Fussball- und Eishockeyspiele der obersten Ligen und
bei Bedarf auch der unteren Ligen (die Bewilligungen kénnen mit Auflagen versehen werden,
die unter anderem die Stadionordnung, die Sicherheitsvorkehrungen der Klubs sowie die An-
und Rickreise der Fans zum Gegenstand haben kénnen).

— ldentitatskontrolle von Fangruppen, welche es gleichzeitig erlaubt, Spielbesucher auf Stadion-
verbote, Rayonverbote oder andere Massnahmen hin zu Gberprifen (die rechtlichen Grundla-
gen fiir die Weitergabe der Daten sind im BWIS vorhanden und die technische Machbarkeit ist
sichergestellt).

— Einfihrung von Charterziigen sowie Einflihrung eines Kombitickets fiir Gastefans bei Risiko-
spielen.

— Maoglichkeit, Rayonverbote schweizweit zu verfiigen.

— Senkung der Voraussetzungen fiir das Verfligen von Meldeauflagen (sie sollen bei Gewalt ge-
gen Personen oder Sachen verfligt werden kénnen, ohne dass zuvor die Verletzung eines
Rayonverbots nachgewiesen werden muss).

— Schaffung einer Kompetenznorm fiir Angehdérige privater Sicherheitsunternehmen, um Spiel-
besucher anlasslich der Zutrittskontrollen in den Stadien tber den Kleidern auch im Intimbe-
reich nach verbotenen Gegenstanden absuchen zu dirfen.

3.2.2 Vom 14. Oktober 2011 bis 12. Januar 2012 fiihrte die KKJPD eine breite Ver-
nehmlassung zur Revision des Hooligan-Konkordats durch. Die Vorlage wurde von den Kantonen,
Parteien, den zustédndigen Bundesstellen, der Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten
der Schweiz (KKPKS), der Schweizerische Vereinigung stadtischer Polizeichefs (SVSP), vom Ver-
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band Schweizerischer Polizeibeamter (VSPB) und vom Verband Schweizerischer Sicherheits-
dienstleistungs-Unternehmen (VSSU) sowie der SBB vollumfénglich unterstiitzt oder zumindest
weitestgehend begriisst.

Die Vorschlage betreffend Rayonverbot, Meldeauflage und Polizeihaft fanden auch beim Schwei-
zerischen Fussballverband (SFV), der Swiss Football League (SFL), der Swiss Ice Hockey Fede-
ration (SIHF) und bei der National League (NL) grundsatzliche Zustimmung. Die Bewilligungs-
pflicht sollte nach ihrer Auffassung jedoch differenzierter geregelt werden (u.a. generelle Bewilli-
gung flir die ganze Spielsaison, Beschrankung der Bewilligungspflicht auf Spiele mit einer erheb-
lichen Geféahrdung der 6ffentlichen Sicherheit).

Die Gegner der Vorlage — insbesondere Fanorganisationen — beanstandeten meist unter dem As-
pekt der Verhaltnismassigkeit in erster Linie die Ausdehnung des Begriffs des gewalttatigen Ver-
haltens, die vorgesehenen Auflagen, die verdachtsunabhangigen Durchsuchungen der Besucher
von Sportveranstaltungen an den Stadioneingéngen sowie die Verscharfungen von Rayonverboten
und Meldeauflagen.

3.2.3 Am 2. Februar 2012 verabschiedete die KKJPD die bereinigte Anpassung des
Hooligan-Konkordats. Zur Umsetzung der Massnahmen des geanderten Hooligan-Konkordats er-
liess der Vorstand der KKJPD am 31. Januar 2014 Empfehlungen.

Inzwischen sind 23 Kantone dem revidierten Hooligan-Konkordat beigetreten. Basel-Stadt und

Basel-Landschaft lehnten den Beitritt ab. Einzig im Kanton Schwyz ist der Beitritt noch offen.

Seit dem Konkordatsbeitritt wurde im Kanton Schwyz erst eine Massnahme nach dem Hooligan-

Konkordat angeordnet. In einem weiteren Fall konnte wegen des fehlenden Beitritts zum ver-

scharften Konkordat eine Massnahme nicht ausgesprochen werden. Von anderen Kantonen wur-

den aber bislang gegen 30 Hooligans mit Wohnsitz im Kanton Schwyz Massnahmen nach dem

Hooligan-Konkordat ergriffen. Bei 65% handelt es sich um Eishockey-, bei 35% um Fussball-

Hooligans. Die Massnahmen wurden aber sowohl fir Eishockey- als auch Fussballspiele angeord-

net. Aktuell sind noch 23 Schwyzer Hooligans in der Hoogan-Datenbank registriert.

Im Kanton Schwyz sind keine Fussball- und Eishockeyklubs in der obersten Spielklasse aktiv. Es

ware deshalb jahrlich héchstens mit zwei bis drei bewilligungspflichtigen Fussball- bzw. Eisho-

ckeyspielen mit Beteiligung von Mannschaften der Axpo Super League bzw. der National League
zu rechnen. Im Interesse einer einhelligen Haltung der Kantone gegentliber Gewalt im Sport und
einer einheitlichen Rechtsanwendung soll dem verscharften Hooligan-Konkordat beigetreten wer-
den, zumal der Kanton Schwyz bereits Mitglied im bisherigen Hooligan-Konkordat ist. Aufgrund
der unterschiedlichen Rechtslage ergeben sich aktuell zudem Widerspriichlichkeiten und Voll-
zugsprobleme:

— So stellt sich die Frage, ob andere Konkordatskantone nach neuem Recht im Kanton Schwyz
Rayonverbote verfiigen diirfen und inwiefern diese kontrolliert und durchgesetzt werden kén-
nen, da sie im Kanton Schwyz nicht vorgesehen sind. Die Kantonspolizei ist selber nach bishe-
rigem Recht nur befugt, Rayonverbote auf dem eigenen Kantonsgebiet zu erlassen.

— Weil fir die Anordnung und Durchsetzung einer Meldeauflage nach dem verschérften Hooli-
gan-Konkordat der Wohnsitzkanton zusténdig ist, kann die Kantonspolizei dem Ersuchen eines
anderen Konkordatskantons, gegen einen dort gewalttatig gewordenen und hier wohnhaften
Hooligan eine solche Meldeauflage zu verfligen, nicht entsprechen.

— Nachdem die Bewilligungspflicht fiir alle Spiele eines Klubs der obersten Spielkategorie gilt,
wo sie auch ausgetragen werden, kann ein solches im Kanton Schwyz ausgetragenes Cup- oder
Freundschaftsspiel von der zustandigen Bewilligungsbehdrde eines anderen Konkordatskan-
tons mit Auflagen verknlpft werden, wahrend das gleiche Spiel fiir den schwyzerischen Klub
bewilligungsfrei ist. Wiederum stellt sich die Frage nach der Kontrolle der Auflagen und der
Koordination.

3.3 Bundesgerichtliche Rechtsprechung

Im Kanton Zlrich wurde gegen die Referendumsabstimmung (ber das geanderte Hooligan-
Konkordat eine Stimmrechtsbeschwerde erhoben. Die Beschwerdefiihrer kritisierten, dass mit den
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in der Abstimmungszeitung verwendeten Fotos die freie Willensbildung der Stimmberechtigten
beeintrachtigt worden sei. Das Bundesgericht verneinte dies indessen (Urteil 1C_570/2013).

In den Kantonen Aargau und Luzern wurde der Beitrittsbeschluss zum geanderten Hooligan-
Konkordat angefochten. Es wurde die Verletzung verschiedener Grundrechte geriigt.

Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass die meisten Bestimmungen des gedanderten Hooligan-
Konkordats mit den Grundrechten vereinbar sind. Hingegen verstdsst das gedanderte Konkordat in
zwei Punkten gegen den Verhaltnismassigkeitsgrundsatz. Es betrifft dies die einjahrige Minimal-
dauer bei den Rayonverboten fir bestimmte Sportanlasse und die zwingende Verdoppelung der
Dauer einer Meldeauflage bei Verletzung der Massnahme ohne entschuldbare Griinde. Bei der
Anwendung dieser Vorschriften kdnnte den konkreten Umstanden des Einzelfalles nicht hinrei-
chend Rechnung getragen werden. Deshalb hat das Bundesgericht die betreffenden Bestimmun-
gen von Art. 4 Abs. 2 Satz 1 sowie Art. 7 Abs. 4 des geanderten Hooligan-Konkordats aufgehoben
(Urteile 1C_176/2013 und 1C_684/2013).

Die KKJPD hat das bundesgerichtliche Verdikt in einer bereinigten Konkordatsfassung vom

10. Januar 2014 berlicksichtigt. Diese Fassung bildet Gegenstand der vorliegenden Beitrittsvor-
lage und der nachfolgenden Erlduterungen zu den einzelnen Konkordatsanpassungen.

4. Die Anpassungen des Konkordats im Einzelnen

Art. 2 Abs. 1, Einleitungssatz

Die bisherige Formulierung definiert das gewalttatige Verhalten, welches zu Massnahmen nach
dem Konkordat fiihren soll, wie folgt: ,,Gewalttatiges Verhalten und Gewalttatigkeiten liegen na-
mentlich vor, wenn eine Person folgende Straftaten begangen oder dazu angestiftet hat: ...“

In der angepassten Bestimmung wird nun prazisiert, dass als gewalttatiges Verhalten auch Straf-
taten zahlen, die im Vorfeld oder im Nachgang zu einer Sportveranstaltung begangen werden,
sofern die Tat einen Zusammenhang mit der Anhangerschaft der betreffenden Person aufweist.
Die zeitliche und thematische Nahe zur Sportveranstaltung soll auch dann noch als gegeben er-
achtet werden, wenn Fangruppen beispielsweise nach der Rickreise von einem Spiel Personen
angreifen oder Sachbeschadigungen begehen.

Art. 2 Abs. 1 Bst. a, f bis j (neu)

Die nicht abschliessende Aufzahlung der als Gewalt an Sportveranstaltungen geltenden Straftat-

bestande wurde wie folgt prazisiert:

— In Bst. a wurden die strafbaren Handlungen gegen Leib und Leben, die zu Massnahmen nach
dem Konkordat fiithren, mit dem Tatbestand der Tatlichkeit nach Art. 126 Abs. 1 StGB er-
ganzt. Wenn die Gewalt anlasslich von Sportveranstaltungen wirksam bekampft und in den
Stadien sowie in deren Umfeld eine friedliche Stimmung erreicht werden soll, gilt es auch
Personen fernzuhalten, die Tatlichkeiten begehen. Dies drangt sich auch aufgrund der neueren
Rechtsprechung des Bundesgerichts auf. Es subsummiert neben Ohrfeigen, Fusstritten und
Faustschlagen auch Handlungen, die zu Schrammen, Schirfungen, Quetschungen oder Hama-
tomen fiihren, unter die Tatlichkeiten. Somit fallen neu Tatbestande darunter, die friher als
einfache Kdorperverletzung galten. Damit ist die heutige Schwelle mit der einfachen Kérperver-
letzung als leichtestem der erfassten Delikte zu hoch angesetzt.

— In Bst. f wurde der Tatbestand der Gefahrdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbre-
cherischer Absicht nach Art. 224 StGB in die Definition des gewalttatigen Verhaltens aufge-
nommen, weil er auch in Art. 9 des Konkordats enthalten ist, der regelt, welche Delikte als
schwerwiegende Gewalttatigkeiten gelten und einen Polizeigewahrsam rechtfertigen kénnen.
Damit wurde ein gesetzgeberisches Versehen in der bisherigen Fassung des Konkordats korri-
giert. Die bisherigen Bst. f, g und h wurden inhaltlich unverandert zu Bst. g, h und i.

— Mit einem neuen Bst. j wurde der Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung erfasst. Wer
beispielsweise als Teil einer Fangruppe mit einer Blockade verhindert, dass Polizeibeamte eine
Festnahme vornehmen kénnen, soll ebenfalls den Massnahmen nach dem Konkordat unterwor-
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fen werden. In diesem Zusammenhang gilt es klarzustellen, dass die Angehdrigen privater Si-
cherheitsunternehmen nicht als Amtspersonen gelten.

Art. 2 Abs. 2

Diese Bestimmung hat zwar keine Anderungen gegeniiber der bisherigen Fassung erfahren. Mit
Blick auf die Rechtsanwendung ist aber festzuhalten, dass auch Rauchpetarden zu den pyrotech-
nischen Gegenstanden im Sinne dieses Absatzes zahlen.

Vorbemerkungen zur Einfihrung der Bewilligungspflicht fir Fussball- und Eishockeyspiele der
obersten Spielkategorien

Die nachfolgenden Ausfiihrungen sind im Wesentlichen dem Bericht der KKJPD vom 2. Februar
2012 zur Anderung des Hooligan-Konkordats entnommen. Da sich im Kanton Schwyz in abseh-
barer Zeit voraussichtlich kein Sportklub in der obersten Spielklasse etablieren wird, werden die
beschriebenen Massnahmen kaum in umfassender Weise, sondern nur punktuell fiir einzelne
bewilligungspflichtige Spiele zur Anwendung gelangen. Informationshalber werden sie vorliegend
gleichwohl detailliert wiedergegeben.

Art. 3a Abs. 1

Die Einflihrung einer Bewilligungspflicht erwies sich aus Sicht der KKJPD als notwendig, damit
die Behdrden Uber das Instrument von Auflagen auf jene Bereiche Einfluss nehmen kénnen, die
im Zustandigkeitsbereich der privaten Veranstalter liegen.

Die Bewilligungspflicht gilt fiir alle Spiele mit Beteiligung der Klubs, welche der obersten Spiel-
klasse im Fussball (Super League) oder im Eishockey (National League) angehéren. Die Spiele
der obersten Klassen der Junioren, Senioren oder Veteranen sowie samtliche Frauen-Ligen sind
grundsatzlich ausgenommen.

Die Bewilligungspflicht umfasst alle Spiele der jeweiligen Klubs, unabhangig davon, wo sie aus-
getragen werden und ob es sich um Meisterschaftsspiele, Cupspiele, Turnierspiele, Freund-
schaftsspiele oder internationale Spiele handelt. Es ist aber beispielsweise bei Freundschaftsspie-
len, wenn im Vorfeld keine Gefahrdung zu erkennen ist, méglich, eine Bewilligung ohne Auflagen
zu erteilen.

Da Sicherheitsprobleme vereinzelt auch im Umfeld anderer Sportarten auftreten kénnen, sieht die
Bestimmung vor, dass auch die Spiele von Fussball- und Eishockeyklubs der unteren Ligen oder
der Klubs anderer Sportarten von den zustandigen Behérden bei einer Gefahrdung der 6ffentli-
chen Sicherheit bewilligungspflichtig erklart werden kénnen. Dies ist vor allem dann sinnvoll,
wenn bereits wiederholt Sicherheitsprobleme aufgetreten sind. Die Behérden kénnen das Mittel
der Bewilligungspflicht dabei auch situativ anwenden und beispielsweise nur jene Spiele eines
Klubs als bewilligungspflichtig erklaren, die sie aufgrund der Konstellation beziliglich Anhénger-
schaft oder sportlicher Brisanz als problematisch einstufen.

Ziel der Bewilligungspflicht ist es nicht, den normalen Spielbetrieb zu gefahrden und die Austra-
gung problematischer Spiele zu verbieten. Es geht vielmehr darum, den Behorden ein adaquates
Mittel in die Hand zu geben, um die Bewilligung fiir die Durchflihrung eines Spiels davon abhén-
gig zu machen, dass der Klub, der als privater Ausrichter wie jeder Veranstalter eines Konzerts,
einer Messe oder einer Tagung in erster Linie selbst fiir die Sicherheit seiner Anldsse verantwort-
lich ist, das Zumutbare unternimmt, um die Sicherheit zu gewahrleisten oder die Polizeiarbeit
mittels verhaltnismassiger organisatorischer Massnahmen zu erleichtern.

Die Handhabung der Bewilligungspflicht hat so zu erfolgen, dass sie verhaltnismassig und fiir die
Veranstalter berechenbar ist. Die mit einer Bewilligung verkniipften Auflagen sind so zu wahlen,
dass sie ausschliesslich der Verhinderung gewalttatigen Verhaltens dienen und dem Bewilli-
gungsnehmer eine verninftige Zeit fir die Umsetzung zur Verfligung steht.

Die Koordinationsgruppe Gewalt im Umfeld des Sports (GiUS), der Mitglieder von Behérden,
Sportverbéanden und Fanarbeit angehoren, erarbeitete zuhanden der KKJPD fiir Spiele mit gerin-
gem, mittlerem oder hohem Risiko je eine Musterbewilligung mit entsprechenden Auflagen. Zu-
dem wurden Empfehlungen dazu formuliert, wie auf besondere Vorfélle wie die Stiirmung eines
Stadion-Sektors, unerlaubte Fanmarsche, Vorfalle mit pyrotechnischen Gegenstanden usw. re-
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agiert werden soll. Die Auflagen sollen so gewéahlt werden, dass sie gewaltfreien Fangruppierun-
gen sowie Besuchern die grosstmdglichen Freiheiten belassen, dass aber wirksame Massnahmen
getroffen werden kénnen, wenn die Sicherheit gefahrdet ist. Insbesondere gegeniiber Fangrup-
pen, die wiederholt gewalttatig wurden, sollen verschéarfte Auflagen angeordnet werden.

Um den administrativen Aufwand gering zu halten, ist es auch denkbar, jeweils flr einige Spiele
im Voraus, fur eine halbe oder gar fiir eine ganze Saison festzulegen, bei welchen Spielen welche
Auflagen einzuhalten sind. Wichtig ist dabei aber, dass die Behérde sich das Recht vorbehalt, bei
Bedarf auf eine veranderte Gefédhrdungslage oder auf besondere Ereignisse zu reagieren.

Wer Bewilligungsbehorde ist, wird aus Griinden der Organisationsautonomie den einzelnen Kan-
tonen (berlassen. Sie bestimmen nach Art. 13 die zustandigen Behdrden fiir alle Vollzugsaufga-
ben nach diesem Konkordat. Wer formal Bewilligungsnehmer ist, ist nach den lokalen Verhaltnis-
sen mit der Bewilligungsbehérde festzulegen.

Den Kantonen steht es frei, fiir die Erteilung von Bewilligungen nach diesem Konkordat Gebiihren
zu erheben. Diese richten sich nach ihrem eigenen Recht.

Art. 3a Abs. 2
Die Bewilligung kann mit Auflagen verbunden werden. Die Aufzahlung ist beispielhaft und nicht
abschliessend:

— Bauliche Massnahmen
Die Behorden kénnen bestimmen, dass ein bestimmtes Stadion ausschliesslich mit Sitzplatzen
ausgeriistet wird, wenn es in Stehplatzsektoren wiederholt zu Sicherheitsproblemen kommt.
Den Besuchern kann eine Sitzplatzpflicht auferlegt werden. Die Stadionsicherheit kann ent-
scheidend verbessert werden, wenn der Stadionbetreiber die Tickets fir die Sitzplatze nur an
Personen verkauft, die sich identifizieren.
Vor den Stadioneingéngen, insbesondere vor den Sektoren, die fiir die Heim- und Gastekurven
bestimmt sind, kann die Installation von so genannten Wellenbrechern vorgeschrieben werden.
Es handelt sich dabei um massive Metallbogen, die im Boden eingelassen werden und dafiir
sorgen, dass die Besucher in einer Schlangenlinie zur Zutrittskontrolle gelangen. Damit kann
verhindert werden, dass Fangruppen absichtlich erst kurz vor dem Anpfiff Einlass begehren
und dabei absichtlich ein Gedrénge verursachen, das die vor ihnen wartenden Personen ge-
fahrdet. Mittels Wellenbrechern, mannshohen Gittern und andern geeigneten Massnahmen
beim Einlass kénnen systematische Zutrittskontrollen durchgefiihrt werden.

— Technische Massnahmen
Um Gewalttater, Personen mit Stadionverboten oder andere Personen zu identifizieren und zu
ahnden, die gegen die Stadionordnung verstossen, sind hoch auflésende Videokameras not-
wendig. Die Bewilligungsauflagen geben den Behdrden die Moéglichkeit, hier auf die Stadion-
ausristung Einfluss zu nehmen und dort, wo ungeniigende Installationen bestehen, innert ei-
ner angemessenen Frist eine Nachrlistung zu verlangen.

— Einsatz personeller oder anderer Mittel durch den Veranstalter
Die Behérden kénnen den Veranstaltern die Auflage machen, dass die Stadionordnung von ih-
nen vor der Veranstaltung zu genehmigen ist. In der Stadionordnung kénnen beispielsweise
Auflagen oder Verbote fiir die Verwendung von Megaphonen, Transparenten, Fahnen oder Fan-
Choreografien erlassen werden. Megaphone kénnen verboten werden, wenn damit die Stim-
mung auf eine Weise angeheizt wird, die zu Aggression oder Hass fiihrt. Die Behdrden kdnnen
vom Veranstalter mittels Auflagen weiter verlangen, dass fiir die Spiele ein Sicherheitskonzept
zur Genehmigung vorgelegt wird und dass die Sicherheitsvorkehrungen mit Audits tberprift
werden kénnen. Die Behodrden konnen dem Veranstalter insbesondere vorschreiben, wie viele
Stewards und private Ordnungsdienstkrafte er fiir ein bestimmtes Spiel in welchen Bereichen
einzusetzen hat. Auch die Zahl der Sicherheitsbegleiter der Gastmannschaft kann mittels Auf-
lagen festgelegt werden. Es ist in der Folge Sache des Veranstalters, im Kontakt mit dem
Gastklub dafiir zu sorgen, dass die Auflage erflillt wird. Auch wenn die Sicherheit in den Sta-
dien Sache der privaten Ausrichter ist, sind Stadien rechtlich als halbéffentliche Rdume zu
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qualifizieren. Die Behorden sollen deshalb mittels Auflagen dafiir sorgen, dass die Sicherheit
in den Stadien gewahrleistet ist. Stehen dafiir nicht genligend personelle Mittel zur Verfiigung,
kann die Zahl der Besucher entsprechend eingeschrankt werden. Nur wenn die privaten Si-
cherheitskrafte tiberfordert sind oder wenn es aus ermittlungstechnischen Griinden notwendig
erscheint, greift die Polizei in den Stadien selbst ein. An diesem Grundsatz soll mit Blick auf
die polizeilichen Ressourcen festgehalten werden. Die Polizei bestimmt die Ausnahmen. Eine
solche kann dann angezeigt sein, wenn es in einem bestimmten Stadionsektor zu Ausschrei-
tungen oder massiven Verstdssen gegen die Stadionordnung kommt. Die Polizei kann vom Ver-
anstalter in dieser Situation verlangen, dass er die Personen im entsprechenden Sektor zu-
riickbehalt, damit sie identifiziert und sanktioniert werden kénnen. Denkbar ist auch, dass die
Behorden ausnahmsweise mittels Auflagen Einfluss auf die Anspielzeiten nehmen, wenn sich
sonst durch die Uberschneidung oder die kurze Abfolge von Veranstaltungen lokal hohe Risi-
ken ergeben. Die Behoérden werden dabei Ricksicht auf die bestehenden vertraglichen Ver-
pflichtungen der Klubs nehmen (beispielsweise mit dem Fernsehen). Auf der anderen Seite
gilt es sicherzustellen, dass den Behdrden hier mehr Einfluss eingerdaumt wird als bisher.
Weitere Auflagen kénnen die Ressourcen betreffen, welche die Klubs — idealerweise in Zu-
sammenarbeit mit der Polizei — flir die Nachbearbeitung von Videoaufnahmen einsetzen, um
fehlbare Besucher zu identifizieren.

Regeln fir den Verkauf der Eintrittskarten

Uber die Regeln fiir den Verkauf von Eintrittskarten kénnen Sicherheitsfragen erheblich beein-
flusst werden. Mittels behdérdlicher Auflagen kann verhindert werden, dass Fangruppen im
Stadion aufeinander treffen oder dass die den Gastefans zugeteilten Sektoren von den An-
fahrts- oder Anmarschwegen her unter Sicherheitsaspekten ungiinstig gelegen sind.

Als Sanktion gegen gewalttatige Fangruppen kénnen die Behdrden fiir kommende Spiele ver-
flgen, dass fir einen bestimmten Sektor (beispielsweise flr den Gastesektor) keine Karten
zum Verkauf gelangen. Zudem ist die Einflussnahme auf den Ticketverkauf Voraussetzung fiir
die Einfihrung des Kombitickets.

Verkauf alkoholischer Getrénke

Weil Alkohol enthemmend wirkt und viele Gewalttaten unter Alkoholeinfluss begangen werden,
kdnnen die Behdrden festlegen, ob im Umfeld und wahrend eines Spiels normal Alkohol aus-
geschenkt werden darf oder ob diesbezliglich — allenfalls nach Sektoren unterschiedliche —
Einschrankungen gelten.

Abwicklung der Zutrittskontrollen

Weitere Auflagen kénnen die Art der Kontrollen bei den Stadioneingangen betreffen. Es gilt
unter anderem zu verhindern, dass Waffen und pyrotechnische Gegenstande ins Stadion ge-
langen. Sinnvoll ist auch, dass allen offensichtlich alkoholisierten Personen der Zutritt ins
Stadion verweigert wird. Die Behérden kénnen entsprechende Anweisungen erteilen.

Anreise und Rickreise der Anhdnger der Gdstemannschaft und Voraussetzungen fiir den Ein-
/ass ins Stadion

Immer haufiger finden Tatlichkeiten und Sachbeschadigungen auch auf den Reise- und An-
marschwegen der Gastefans statt. Und wiederholt kommt es vor, dass sich grossere Fangrup-
pen weigern, Extraziige an den von den Transportunternehmen und der Polizei bezeichneten
Haltestellen zu verlassen und auf den vorgegebenen Routen zum Stadion zu gelangen. Da die
Fangruppen mehrere hundert Personen umfassen kdnnen, ist die Polizei mit der Tatsache kon-
frontiert, dass sich die behordlichen Anordnungen nur mit einem polizeilichen Grossaufgebot
und massiver Gewaltanwendung durchsetzen lassen wiirden.

Es kann aber auf die Dauer nicht angehen, dass Fangruppen bestimmen, wo und wann sie
Fanmarsche durchfiihren, obwohl diese eine Bedrohung fir die 6ffentliche Sicherheit, eine
Stérung des o6ffentlichen wie des privaten Verkehrs sowie eine massive Mehrbelastung fiir die
Polizei darstellen. Dies auch deshalb, weil sich feindliche Fangruppierungen regelmassig wah-
rend solcher Fanmarsche anzugreifen versuchen. Die Polizei muss deshalb jeweils mit hohem
personellen Einsatz in den Bahnhdfen, auf den so genannten Fanwalks und im Umfeld der
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Stadien versuchen, die Fangruppierungen voneinander fernzuhalten. Dem Polizeiaufwand kann
mit dem Einsatz so genannter Kombitickets entgegengewirkt werden. Bei Risikospielen gelan-
gen nur jene Fans in den Gastesektor, die mit dem von den Behdérden bestimmten und von den
Klubs bestellten und betreuten Transportmittel anreisen. Dabei wird das Transportmittel so
gewahlt, dass es moglichst in einen absperrbaren Bereich vor dem Géastesektor des Stadions
oder zumindest in die unmittelbare Nahe des Stadions fiihrt, sodass die Fantrennung mit mo-
bilen Zaunen und einem Minimum an Polizeikraften durchgesetzt werden kann. ldealerweise
gestaltet sich der Ablauf eines Spiels mit Kombiticket so, dass die Gastefans beim Besteigen
des Transports von Angehorigen ihres eigenen Klubs auf ihre Identitat und allfallige HOOGAN-
Massnahmen Uberpriift werden. Gleichzeitig wird mit einer Durchsuchung der Effekten und
mit Abtasten sichergestellt, dass keine alkoholischen Getranke, keine Waffen und keine pyro-
technischen Gegenstande in die Busse oder Zlge gelangen. Fiir Gastefans, die nicht in der
Nahe des Abfahrtsorts der Charterziige oder Busse wohnen, kénnen weitere Zusteigeorte vorge-
sehen werden. Wahrend der Zugs- oder Busfahrt sind Sicherheitsbegleiter des eigenen Klubs
anwesend. Nach der Ankunft des Transports im abgesperrten Bereich vor dem Stadion gelan-
gen die Fans unter Uberwachung der Sicherheitsbegleiter auf ihre Platze. Nach dem Spiel wird
der ganze Transport in umgekehrter Reihenfolge wieder abgewickelt. Mit dieser Massnahme
lassen sich jedes Wochenende hunderte von Polizeikraften einsparen, die andernfalls damit
beschaftigt waren, Fangruppen zu trennen. Die Polizei kann sich so auf die Kontrolle der
Heimfans und die Uberwachung des Besteigens und Aussteigens der Gastefans aus den Char-
terziigen oder -bussen beschranken.

Gastefans bleibt es auch bei Anwendung des Kombitickets unbenommen, individuell anzurei-
sen. Sie kénnen sich aber in diesem Fall nicht im Gastesektor aufhalten, sondern nur Tickets
fir die Ubrigen Stadionsektoren erwerben. Damit diese Méglichkeit von Fangruppierungen
nicht dazu ben(tzt wird, um das Kombiticket zu umgehen, kann es den Veranstaltern zur Auf-
lage fir den Ticketverkauf gemacht werden, zu verhindern, dass sich Fangruppen in andern
Stadionsektoren sammeln kénnen.

Art. 3a Abs. 3

Fiir eine nachhaltige Verbesserung der Sicherheit im Umfeld von Sportveranstaltungen ist es von
zentraler Bedeutung, dass Gewalttater von den Stadien und vom Umfeld von Fangruppen fernge-
halten werden kdnnen. Dazu dienen in erster Linie Stadionverbote, Rayonverbote und Meldeauf-
lagen. Da aktuell rund 1500 Personen mit solchen Massnahmen belegt sind, ist es nicht méglich,
diese Massnahmen allein mit visuellen Kontrollen durch die Szenenkenner der Polizei oder die
Stewards eines Klubs durchzusetzen.

Die Behdrde kann deshalb anordnen, dass beim Besteigen von Fantransporten und beim Zutritt
zu den Stadien anhand von ldentitadtsausweisen Uberprift wird, ob Personen ins Stadion zu ge-
langen versuchen, die mit einem Stadion- oder Rayonverbot belegt sind. Die technischen Voraus-
setzungen, um den Namen auf einem Identitatsausweis mittels elektronischen Lesegeraten mit
den Eintrégen in der Hooligan-Datenbank abzugleichen, bestehen. Dabei werden die Daten der
Identitatsausweise nicht gespeichert, sodass sich aus datenschutzrechtlicher Sicht keine Proble-
me ergeben. Als Identitatsausweise im Sinne dieser Bestimmung gelten die Schweizer |dentitats-
karte, der Schweizer Pass, der Schweizer Fihrerausweis, durch Schweizer Behdrden ausgestellte
Auslanderausweise und weitere amtliche Ausweisdokumente mit maschinenlesbaren Zonen. Die
zugelassenen Ausweise kdnnen durch die Bewilligungsbehérden aufgrund der jeweils vorhande-
nen technologischen Mdéglichkeiten definiert werden.

Die Kontrollen kénnen im Auftrag der Polizei durch Angehdrige privater Sicherheitsunternehmen
durchgefiihrt werden, die im Auftrag der Klubs tatig sind. Ihnen dlrfen die jeweils aktuellen Da-
ten aus der Hooligan-Datenbank im Vorfeld eines Spiels tibermittelt werden. Die Daten werden
nach dem Spiel wieder geldscht.

Die Kontrollen kénnen je nach Bedarf situativ flr einzelne Fantransporte, flr einzelne Sta-
dioneingange oder fir alle Zugange zu einem Stadion angeordnet werden.
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Art. 3a Abs. 4

Die Nichterfiillung von Auflagen fiihrt dazu, dass die Bewilligung keine Glltigkeit erlangt. Die
Behorden haben die Veranstalter in der Verfliigung auf diese Tatsache hinzuweisen. Wird die Ver-
anstaltung trotzdem durchgefihrt, kann sie polizeilich abgebrochen werden.

Wenn Auflagen im Zusammenhang mit einer bereits erteilten Bewilligung verletzt werden, kbnnen
sie die Bewilligung entziehen, sie fir kiinftige Spiele verweigern oder eine kiinftige Bewilligung
mit zusatzlichen Auflagen versehen. Diese Aufzahlung ist nicht abschliessend.

Wenn beispielsweise bereits im Vorfeld eines Spiels ersichtlich ist, dass der Veranstalter die Auf-
lagen nicht oder nur teilweise erfillen wird, wird es in vielen Fallen unter dem Aspekt der Ver-
haltnismassigkeit sinnvoll sein, nicht gleich die Bewilligung zu entziehen, sondern mit zusatzli-
chen Auflagen zu reagieren. Wenn fiir einen bestimmten Sektor des Stadions eine Sitzplatzpflicht
angeordnet wird, der Veranstalter es aber unterlasst, den Sektor mit Sitzen auszuriisten, kénnte
beispielsweise die Besucherzahl beschrankt oder die Auflage gemacht werden, dass der Sektor
wahrend des Spiels geschlossen bleibt.

Zudem kann vom Veranstalter Kostenersatz verlangt werden, wenn ein Schaden auf das Nichter-
flllen von Auflagen zurlickzufihren ist.

Art. 3b (neu)

Durchsuchungen von Besuchern sind notwendig, um zu verhindern, dass Waffen oder pyrotechni-
sche Gegenstande in die Stadien geschmuggelt werden. Mit der neuen Bestimmung wird im In-
teresse einer einheitlichen Handhabung in den Schweizer Stadien sowohl die Rechtsgrundlage fiir
die Durchsuchung von Personen durch die Polizei als auch fiir die Delegation dieser Aufgabe an
Angehdrige privater Sicherheitsunternehmen geschaffen werden.

Die Zugangskontrollen werden weitestgehend durch privates Sicherheitspersonal vorgenommen.
Sie sind gestiitzt auf das Hausrecht und die Stadionordnung befugt, Ticket- und Effektenkontrol-
len vorzunehmen, Personen visuell zu kontrollieren und sie ausserhalb des Intimbereichs abzuta-
sten. Oberflachlich Gber den Kleidern ist auch ein nicht gezieltes Abtasten im Intimbereich, ana-
log dem so genannten Frisking an den Flughafen, statthaft. Da Waffen und pyrotechnische Ge-
genstande haufig im Intimbereich versteckt werden, kdnnen die Behoérde das private Sicherheits-
personal ermachtigen, Besucher — durch Personen gleichen Geschlechts — iber den Kleidern
auch im Intimbereich abzutasten. Es ist Besuchern im Interesse der Sicherheit zuzumuten, sol-
che Kontrollen auf sich zu nehmen, sofern dies auf den Eintrittskarten entsprechend angekiindigt
wird und den Personen die Moéglichkeit gegeben wird, sich der Kontrolle zu entziehen, indem sie
auf den Spielbesuch verzichten.

Weiter gehende Durchsuchungen dirfen jedoch nur erfolgen, wenn sich aus dem Verhalten von
Besuchern oder dem Abtasten durch private Sicherheitsagenten ein konkreter Verdacht ergibt. In
solchen Fallen sind die Durchsuchungen den Angehérigen der Polizei vorbehalten, kdnnen aber
auch unter den Kleidern erfolgen und den Intimbereich umfassen. Sie missen in nicht einsehba-
ren Raumen durchgeflhrt werden. Fir eigentliche Durchsuchungen des Intimbereichs, d.h. nahe-
re Untersuchungen von Kérperéffnungen, muss medizinisches Personal beigezogen werden.

Art. 4 Abs. 1

Im letzten Satz von Abs. 1 wurde berlicksichtigt, dass teilweise stadtische Behérden fiir die An-
ordnung der Rayonverbote zusténdig sind. Es wird deshalb nur noch von der zustandigen Behérde
statt von der zusténdigen kantonalen Behdérde gesprochen.

Art. 4 Abs. 2 und 3

Stadionverbote werden von den Klubs und Verbanden fir bis zu drei Jahre verhédngt. Die Dauer
des Rayonverbots wurde jenem der Stadionverbote angeglichen und kann nun ebenfalls fir bis zu
drei Jahre verfiigt werden. Damit wird eine héhere praventive Wirkung erzielt und dem Kaskaden-
system der Hooligan-Massnahmen Rechnung getragen. Denn es war stossend, dass das mildeste
Mittel des Stadionverbots flr ein bis drei Jahre verhangt werden konnte, wahrend die nachst
schwerere Sanktion des Rayonverbots nur fiir eine Héchstdauer von einem Jahr ausgesprochen
werden durfte.
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Mit Urteil 1C_176/2013 hat das Bundesgericht die in der Konkordatsfassung vom 2. Februar
2012 vorgesehene Mindestdauer des Rayonverbots von einem Jahr aufgehoben. Das Bundesge-
richt argumentierte, dass nicht in jedem Fall eine Mindestdauer von einem Jahr erforderlich sei,
um die mit dem Rayonverbot angestrebte praventive Wirkung zu erzielen. Vielmehr misse die
Massnahme im Sinne des Verhaltnismassigkeitsgrundsatzes in jedem Einzelfall auf das Notwen-
dige und Zumutbare beschrankt werden. Auch handle es sich beim verwaltungsrechtlichen Ray-
onverbot um eine eigenstandige staatliche und grundrechtseinschrankende Massnahme, deren
Dauer nicht zwingend an jene des der Vertragsfreiheit unterstehenden, privatrechtlichen Stadion-
verbotes angeglichen werden musse.

Die Handhabung des Rayonverbots erwies sich auch insofern als unbefriedigend, als jede kanto-
nale Behorde das Verbot jeweils nur fiir die eigenen Rayons aussprechen konnte. Soll ein Rayon-
verbot eine Person von den Spielen seines Klubs in der ganzen Schweiz fernhalten, musste jeder
Kanton, in dem ein Spiel stattfand, ebenfalls eine Verfligung erlassen. Mit der neuen Regelung
wird der Verwaltungsaufwand reduziert, indem mit einer einzigen Verfliigung ein Rayonverbot fir
alle Rayons in der Schweiz verhangt werden kann, das zeitlich und értlich nur im Kontext des
jeweiligen Spiels flir das Rayon am Stammort des Klubs sowie am Austragungsort gilt.

Dass eine Person der Anhangerschaft eines bestimmten Klubs zugerechnet werden kann, darf
vermutet werden, wenn sie sich bei der Gewalttat im Rahmen einer Fangruppierung bewegt hat
(beispielsweise in einem Fanmarsch, -zug oder —block) oder wenn sie aufgrund von Fanutensilien,
Mitgliederkarten, Saisonkarten usw. als Anhanger eines bestimmten Klubs erkennbar ist. Es ist
auch denkbar, dass dieselbe Person mehreren Fangruppierungen zuzurechnen ist (z.B. einem
Fussball- und einem Eishockeyklub) und dass ihr alle Rayons im Zusammenhang mit mehreren
Klubs untersagt werden.

Das Rayonverbot kann durch die zustandige Behoérde jenes Kantons erlassen werden, in welchem
die Gewalttatigkeit erfolgt ist, in welchem die betroffene Person wohnt oder in welchem sich der
Sitz des Vereins befindet, zu dessen Umfeld die betreffende Person zahlt. Neu kann auch fedpol
ein Stadion- und Rayonverbot oder eine Meldeauflage beantragen.

Als letztes Mittel zur Durchsetzung von Meldeauflagen kann ein Polizeigewahrsam nach Art. 8
verfiigt werden.

Art. 4 Abs. 4

Der letzte Satz des bisherigen Abs. 3 wurde zum neuen Abs. 4. Erganzt wurde, dass neben der
Zentralstelle Hooliganismus auch fedpol beim zustandigen Kanton ein Rayonverbot beantragen
kann.

Art. 5 Abs. 1

Rayonverbote umfassen relativ grosse und unliberschaubare Gebiete, die auch Bahnhdéfe und In-
nenstédte mit einer Vielzahl von Restaurants einschliessen. Weil es nicht praktikabel ist, einer
Person mit Rayonverbot zusammen mit der Verfligung Plane fir alle Rayons in der Schweiz aus-
zuhandigen, wird fir die ganze Schweiz eine Internetseite eingerichtet, auf der sich die Betroffe-
nen Gber den Umfang des jeweils untersagten Rayons informieren kénnen. Die Homepage ist in
der Verfligung anzugeben und den Betroffenen bei einer bezeichneten Behdrde Gelegenheit zu
geben, die Eintrage einzusehen, wenn sie nicht selbst iber die Méglichkeit des Internetzugriffs
verfligen.

Art. 5 Abs. 2
Diese Bestimmung wurde an den geanderten Art. 4 Abs. 3 bzw. Abs. 4 angepasst.

Art. 6 Abs. 1

Weil die Durchsetzung der Rayonverbote schwierig ist, lassen sich gewalttatige Personen mitunter
nicht allein mit einer solchen Massnahme von Sportanlassen fernhalten. Wirksamer ist in solchen
Fallen das Instrument der Meldeauflage, mit der eine Person verpflichtet werden kann, sich zur
Zeit eines Spiels bei der zustandigen Stelle zu melden. Allerdings gelangt die Meldeauflage bis-
her kaum zur Anwendung, weil die Voraussetzungen im urspriinglichen Art. 6 des Konkordats
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sehr restriktiv formuliert waren. Nach neuem Recht kann die Meldeauflage bis zu einer Dauer von

drei Jahren angeordnet werden. Dabei sind folgende Konstellationen zu unterscheiden:

— Bei Sachbeschadigungen nach Art. 144 Abs. 1 StGB, die ein Antragsdelikt darstellen und
beim Mitfiihren oder Verwenden von Waffen, Sprengmitteln, Schiesspulver oder pyrotechni-
schen Gegenstanden im Sinne von Art. 2 Abs. 2 des Konkordats, die aufgrund einer sorgfalti-
gen Verwendung nicht mit einer erhéhten Gefahrdung oder einer Schadigung von Personen
verbunden sind (z.B. das blosse Abbrennen einer Handlichtfackel), wird ein Rayonverbot ver-
flgt. Dasselbe gilt bei Tatlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB.

— Demgegenliber fiihren Gewalttatigkeiten gegen Personen im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. a und
¢ — i des Konkordats (mit Ausnahme von Tatlichkeiten) oder das Verwenden von Waffen,
Sprengstoff, Schiesspulver oder pyrotechnischen Gegenstdnden mit der Absicht oder unter In-
kaufnahme einer Gefahrdung Dritter (z.B. das Werfen pyrotechnischer Gegenstande) zu einer
Meldeauflage. Dasselbe gilt fiir Wiederholungstater (Bst. d) sowie bei einer qualifizierten
Sachbeschadigung nach Art. 144 Abs. 2 und 3 StGB, die im Rahmen einer 6ffentlichen Zu-
sammenrottung begangen wird und/oder einen grossen Schaden zur Folge hat.

Art. 6 Abs. 2

In der Praxis flihrte der Begriff der Polizeistelle, an der sich Personen mit Meldeauflage melden
missen, wiederholt zu Problemen, weil nicht in jeder Gemeinde eine Polizeistelle vorhanden ist.
Mit dem Ersetzen des Begriffs ,,Polizeistelle* durch den Ausdruck ,,Amtsstelle” wurde eine offe-
nere Formulierung gewahlt, welche sich auch zum Vorteil der Betroffenen auswirkt, indem weitere
Behdrden als Meldestelle in Frage kommen. Entscheidend ist, dass die Meldung bei Amtsperso-
nen erfolgt. Ob es sich um den Sitz einer Behdrde oder um eine mobile Polizeipatrouille handelt,
ist aufgrund des angestrebten Zwecks der Massnahme unerheblich.

Der Konkordatstext ist unverandert zu Gibernehmen, jedoch bleibt im Kanton Schwyz die Melde-
stelle bei der Kantonspolizei bzw. beim zustandigen Polizeiposten.

Art. 6 Abs. 3
Wie beim Rayonverbot kann neu auch fedpol eine Meldeauflage beantragen.

Art. 7 Abs. 1

Im Einleitungssatz wurde einzig der Verweis auf Art. 6 Abs. 1 Bst. e (statt bisher Bst. b) ange-
passt.

Bei der Artikelnummer wird eine Endnote eingefligt, in welcher darauf hingewiesen wird, dass der
im Konkordatstext vom 2. Februar 2012 enthaltene Abs. 4, wonach die Dauer der Meldeauflage
bei unentschuldbarer Missachtung verdoppelt werden kann, vom Bundesgericht ersatzlos aufge-
hoben wurde (Urteile 1C_176/2013 und 1C_684/2013).

Art. 10

Auch fir den Erlass von Stadionverboten, welche durch die privaten Organisatoren von Sportver-
anstaltungen ausgesprochen werden, hat fedpol neu ein Antragsrecht. Die Empfehlung kann zu-
dem unabhéngig davon erfolgen, ob eine Gewalttatigkeit innerhalb oder ausserhalb des Stadions
beobachtet wurde.

Art. 12 Abs. 1

Beschwerden gegen Bewilligungen und Auflagen nach Art. 3a des Konkordats kénnen keine auf-
schiebende Wirkung haben. Da die Verfligungen relativ kurz vor den Veranstaltungen erfolgen
missen, um die aktuelle Gefahrenlage in die Uberlegungen einbeziehen zu kénnen, bleibt vor der
Austragung eines Spiels nicht geniigend Zeit fiir die Abwicklung eines Beschwerdeverfahrens. Mit
der Gewahrung der aufschiebenden Wirkung kénnte sonst jede Verfliigung mittels Beschwerde
unterlaufen werden.

Die Behérde kann die aufschiebende Wirkung ausnahmsweise und sofern die Sicherheit nicht
gefahrdet ist gewahren, wo es nicht um Anordnungen fiir ein einzelnes Spiel, sondern um langer-
fristige Massnahmen geht, beispielsweise bei baulichen oder technischen Installationen.
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Art. 13 Abs. 1
Die Kantone haben die zustandigen Behoérden fiir die Bewilligungen nach Art. 3a und die Mass-
nahmen nach Art. 3a Abs. 2 — 4, Art. 3b und Art. 4 — 9 des Konkordats zu bestimmen.

Art. 15 Abs. 2
Die Anderungen traten fiir den Kanton, der diesen zustimmte, an jenem Tag in Kraft, an welchem
der Beitrittsbeschluss rechtskraftig wurde.

5. Kantonale Anschlussgesetzgebung

5.1 Gestitzt auf Art. 13 Abs. 1 bis 3 des geanderten Hooligan-Konkordats hat der Kanton
die Behorde zu bezeichnen:

— Die fir die Erteilung von Bewilligungen nach Art. 3a Abs. 1 und fir Anordnungen nach Art. 3a
Abs. 2 bis 4 des Hooligan-Konkordats fiir die generell bewilligungspflichtigen Fussball- und
Eishockeyspielen von schwyzerischen Klubs mit Beteiligung von Klubs der obersten Spielkate-
gorien sowie fir weitere bewilligungspflichtig erklarte Spiele der Klubs unterer Ligen oder an-
derer Sportarten zusténdig ist.

— Die nach Art. 3a Abs. 1 des Hooligan-Konkordats die Spiele der Klubs unterer Ligen oder an-
derer Sportarten einzelfallweise oder generell der Bewilligungspflicht unterstellt.

— Die nach Art. 3b Abs. 2 des Hooligan-Konkordats private Sicherheitsdienste zur Vornahme von
verdachtsunabhangigen Personendurchsuchungen (Frisking) erméachtigt.

— Die zur Anordnung und zum Vollzug von Rayonverboten, Meldeauflagen und Polizeigewahrsam
nach Art. 4 bis 9 des Hooligan-Konkordats befugt ist.

— Die flr die Meldung von angeordneten Rayonverboten an andere Konkordatskantone sowie fiir
die Entgegennahme solcher Meldungen von anderen Konkordatskantonen (Art. 4 Abs. 3 und
Art. 5 Abs. 2 des Hooligan-Konkordats) besorgt ist.

— Die firr die weiteren Massnahmen gegen Gewalt anlasslich von Sportveranstaltungen gemass
BWIS verantwortlich ist.

— Die Antrage auf Ausreisebeschrankungen nach Art. 24c BWIS stellt.

5.2 Gemass dem geltenden § 19a Abs. 1 und 4 PolG ist die Kantonspolizei fiir die Anord-
nung von Rayonverboten, Meldeauflagen sowie Polizeigewahrsam und die Beantragung von Aus-
reisebeschrankungen zustandig und vollzieht die im BWIS enthaltenen weiteren Hooliganmass-
nahmen (Meldepflichten gegenliber fedpol, Bearbeitung und Weitergabe von besonders schit-
zenswerten Personendaten, Zusammenarbeit und Amtshilfe). Zudem regeln § 19a Abs. 2 und 3
PolG das anwendbare Verfahrensrecht sowie die richterliche Uberpriifung des Polizeigewahrsams
(vgl. Art. 9 Abs. 4 Hooligan-Konkordat; § 28 Abs. 1 Bst. c des Justizgesetzes vom 18. November
2009, JG, SRSZ 231.110).

Bei den Hooligan-Massnahmen handelt es sich um sicherheits- und verwaltungspolizeiliche In-
strumente zur Abwehr und Beseitigung von Gefahren und zum Schutz der Polizeigiiter. Diese In-
strumente werden durch das verscharfte Hooligan-Konkordat griffiger ausgestaltet. Es besteht
keine Veranlassung, die bestehenden Zusténdigkeiten der Kantonspolizei neu zu regeln.

5.3 Fir die Erteilung der einzelnen Bewilligungen fir die bewilligungspflichtigen Fussball-
und Eishockeyspiele mit Beteiligung von Mannschaften der obersten Ligen (pro Jahr wohl maxi-
mal zwei bis drei Spiele, Begegnung und Austragungsort einige Wochen im Voraus bekannt) wie
auch allfallige weitere bewilligungspflichtige Spiele und die im Zusammenhang mit der Bewilli-
gungserteilung stehenden Auflagen und Anordnungen, namentlich auch die Erméachtigung von
privaten Sicherheitsdiensten zu Personendurchsuchungen, soll ebenfalls die Kantonspolizei zu-
standig sein:
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— Es handelt sich um eine polizeiliche Bewilligung zur Vorbeugung und Abwehr von gewalttati-
gen Auseinandersetzungen vor und wahrend eines Sportanlasses am Austragungsort sowie in
dessen Umfeld, namentlich auf den Transport- und Zugangswegen, welche mehrere Gemein-
den betreffen kdnnen. Hierfiir sowie flir den Erlass der geeigneten und notwendigen Auflagen
(vgl. vorstehende Erlauterungen unter Ziff. 4 zu Art. 3a Abs. 2 des Hooligan-Konkordats) sind
umfassende sicherheits- und verkehrspolizeiliche Uberlegungen anzustellen, welche in der
Kompetenz der Kantonspolizei liegen. Zudem sind besonders schiitzenswerte Personendaten
zu bearbeiten, die in ihrer Verfligbarkeit sind.

— Durch die einheitliche Zustandigkeit der Kantonspolizei fiir alle Hooligan-Massnahmen kann
die rechtsgleiche Anwendung des Hooligan-Konkordats sichergestellt werden. Dies ware bei
einer Ubertragung der Bewilligungskompetenz an die Gemeinden, welche sich nur vereinzelt,
in unregelmassigen und langeren Abstdnden mit einem bewilligungspflichtigen Spiel und
Uberkommunal zu regelnden Fragen der Fantransporte befasst sehen wiirden, nicht ohne wei-
teres der Fall. Zudem missten die wesentlichen Aspekte zur materiellen Bearbeitung ohnehin
an die Kantonspolizei zuriickgegeben werden. Vor Erteilung der Bewilligung und den entspre-
chenden Anordnungen und Auflagen hat die Kantonspolizei aber die Standortgemeinde wie
auch die von den verkehrspolizeilichen Massnahmen betroffenen weiteren Gemeinden anzuh6-
ren. In jenen Fallen, in denen die Gemeinde als Veranstalterin des bewilligungspflichtigen
Spiels oder als Eigentlimerin bzw. Betreiberin der Fussballanlage selber Bewilligungsnehmerin
ist, hat sie im Bewilligungsverfahren Parteistellung und ist diesfalls auch beschwerdeberech-
tigt.

— Nach dem Grundsatz der Einheitlichkeit der Polizei ist die Auslagerung von polizeilichen Auf-
gaben an die Bezirke und Gemeinden sowie an Private unzulassig (§ 23 PolG). Das gilt auch
fir die Ubertragung von polizeilichen Befugnissen an private Sicherheitsdienste. Diese verfi-
gen nur Uber die sogenannten Jedermannsrechte (strafrechtlicher Selbstschutz- und Selbsthil-
ferechte nach Art. 15 — 18 StGB, Festnahmerecht nach Art. 218 StPO, zivilrechtliche Recht-
fertigungs- und Abwehranspriiche nach Art. 701 und 926 ZGB, Hausrecht nach Art. 13 Abs. 1
BV). Mit Art. 3b Abs. 2 des verscharften Hooligan-Konkordats wurde eine interkantonale for-
mell-gesetzliche Ermachtigungsnorm zur Ubertragung von spezifischen Durchsuchungsbefug-
nissen an private Sicherheitsunternehmen geschaffen. Diese Kann-Vorschrift stellt im Anwen-
dungsfall einen spezialgesetzlichen Ausnahmetatbestand zu § 23 PolG dar. Die Kantonspolizei
soll bestimmen kénnen, ob und an welche privaten Sicherheitsdienste bei einem bewilligungs-
pflichtigen Spiel die Befugnis zu Personendurchsuchungen eingerdumt werden und sie soll
diese auch iberwachen kénnen. Dies gilt umso mehr, als die privaten Sicherheitsdienste im
Kanton Schwyz keiner Berufsausiibungsbewilligung und Qualitatskontrolle unterliegen.

5.4 Die erweiterten Hooligan-Instrumente und die Umsetzung der Bewilligungspflicht be-
dingen eine Neufassung von § 19a PolG:

— Die generelle oder einzelfallweise Unterstellung von Fussball- oder Eishockeyspielen unterer
Ligen oder sogar von anderen Sportarten unter eine Bewilligungspflicht ist ein Ausnahmesze-
nario, welches auch mit politischen und aufsichtsrechtlichen Aspekten verkniipft ist. Ein sol-
cher Entscheid soll deshalb nicht auf operativer Stufe und auch nicht von der Behérde, welche
die Bewilligung erteilt, geféllt werden, sondern dem zustandigen Departement vorbehalten
bleiben (neuer Abs. 1). Eine Ausdehnung der Bewilligungspflicht ware nach dem Grundsatz
der Verhaltnismassigkeit nur in besonderen Ausnahmefallen, nachdem es bereits schon zu ge-
walttatigem Verhalten gekommen war, und aufgrund einer polizeilichen Gefahreneinschatzung
zu treffen. In absehbarer Zeit dirfte dies nicht angezeigt sein. In einem solchen Fall ware die
Erteilung der betreffenden Bewilligung alsdann Sache der Kantonspolizei.

— Im neuen Abs. 2 werden die sich aus dem Hooligan-Konkordat ergebenden Zustandigkeiten
der Kantonspolizei aufgezahlt. Es betrifft dies zunachst die Bewilligungspflicht nach Art 3a
Hooligan-Konkordat und die damit verbundenen Auflagen und Anordnungen (Bst. a) sowie die
Ermachtigung privater Sicherheitsdienste nach Art. 3b Abs. 2 Hooligan-Konkordat (Bst. b).
Sodann verbleiben auch die bisherigen Kompetenzen nach Art. 4 — 9 Hooligan-Konkordat bei
der Kantonspolizei. Es betrifft dies nicht nur die Anordnung solcher Massnahmen, sondern
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auch deren Vollzug bzw. Kontrolle (u.a. Gewahrung der Einsicht in Rayonverbote, falls die be-
troffene Person keinen Internetzugriff auf die Plane hat; Meldestelle nach Art. 6 Abs. 2
Hooligan-Konkordat). Da die Erteilung von Bewilligungen nach Art. 3a Hooligan-Konkordat und
die Kontrolle der Auflagen fiir die Kantonspolizei mit Mehraufwendungen verbunden sind, wird
dafiir eine Gebihr nach § 25 PolG auferlegt.

— Die Regelung in Abs. 3 betreffend das anwendbare Verfahrensrecht bleibt grundsatzlich un-
verandert (bisher § 19a Abs. 2 und 3 PolG). Im Gegensatz zum Rayonverbot und zur Melde-
auflage, auf welche das Verfahren der Verwaltungsrechtspflege zur Anwendung kommt, muss
die Rechtmassigkeit des Polizeigewahrsams auf Antrag der betroffenen Person unmittelbar
durch eine richterliche Behdérde lberpriift werden kénnen (Art. 8 Abs. 5 und 9 Abs. 4 Hooli-
gan-Konkordat). Diese Priifbefugnis wurde seinerzeit dem Verwaltungsgericht (ibertragen, da
es um die Beurteilung der Recht- und Verhaltnismassigkeit von verwaltungsrechtlichem Han-
deln der Polizei — unabhéangig von einem Strafverfahren — geht. Die Rechtsmittelfrist wurde
mit Blick auf die Héchstdauer des Gewahrsams von max. 24 Stunden auf zehn Tage festgelegt
(RRB Nr. 429/2007). Mit der Neuordnung der Strafrechtspflege wurde diese richterliche Zu-
standigkeit auf das neu geschaffene Zwangsmassnahmengericht (ibertragen (RRB
Nr. 1094/2009, § 28 Abs. 1 Bst. ¢ JG). Dies hatte zur Konsequenz, dass das Verwaltungsge-
richt als obere Gerichtsinstanz einzusetzen war (Art. 86 Abs. 2 BGG, § 28 Abs. 3 JG). Dieser
Rechtsweg bleibt unverandert.

Aus dem Verweis auf das Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 6. Juni 1974 (VRP,

SRSZ 234.110) ergibt sich weiter, dass die Erteilung bzw. Verweigerung einer Bewilligung
nach Art. 3a Hooligan-Konkor-dat mit Beschwerde beim Regierungsrat angefochten (§§ 44
und 45 Abs. 1 Bst. b VRP) und dessen Entscheide an das Verwaltungsgericht weitergezogen
werden kénnen (§ 51 Bst. a VRP. Der Beschwerde kommt keine aufschiebende Wirkung zu
(Art. 12 Abs. 1 Hooligan-Konkordat).

— Die Meldepflichten an das Bundesamt fiir Polizei werden neu in Abs. 4 geregelt. Die bisherige
Regelung von § 19a Abs. 4 kann aufgehoben werden, da die Zustandigkeiten nach BWIS neu
in der Aufzahlung von Abs. 2 Bst. e und f enthalten sind.

6. Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens

6.1 Die kantonsratliche Konkordatskommission wurde seinerzeit in die Vernehmlassung zu
den Anpassungen des Hooligan-Konkordats einbezogen. Mit Stellungnahme vom 20. Dezember
2011 hat sie die Anpassungen als nétig erachtet und sich mit diesen wie auch den skizzierten
Umsetzungsvorschlagen im kantonalen Recht einverstanden erklart.

6.2 Vom 4. Februar bis am 15. April 2016 wurde bei den Bezirken und Gemeinden sowie
beim Verwaltungs- und Zwangsmassnahmengericht ein Vernehmlassungsverfahren zum Beitritt
zum geanderten Hooligan-Konkordat durchgefiihrt. Es betraf dies im Wesentlichen den kantona-
len Umsetzungsvorschlag gemass § 19a PolG in Bezug auf die bewilligungspflichtigen Sportver-
anstaltungen. Es sind insgesamt 25 Stellungnahmen bzw. Verzichtsmeldungen eingegangen:

— Der Beitritt zum revidierten Hooligan-Konkordat wird ausnahmslos begriisst. Gleichzeitig ma-
chen die Gemeinden und Bezirke nur eine geringfligige Betroffenheit aus, da keine Schwyzer
Sportvereine in den obersten Spielklassen vertreten sind und nur vereinzelte Spielbegegnun-
gen mit Beteiligung von auswartigen Mannschaften dieser Ligen an Austragungsorten im Kan-
ton Schwyz stattfinden. Es wird daher auch nicht mit einem zusatzlichen finanziellen und per-
sonellen Mehraufwand gerechnet.

— Einhellige Zustimmung findet auch die vorgeschlagene Zusténdigkeitsordnung, wonach die
bisherigen und neuen Aufgaben, insbesondere die Bewilligungskompetenz, der Kantonspolizei
zugewiesen werden, der Entscheid ber eine Erweiterung der Bewilligungspflicht dem zustén-
digen Departement vorbehalten wird und die gerichtlichen Zustandigkeiten beibehalten wer-
den. Weil im revidierten Art. 6 Abs. 1 Hooligan-Konkordat bei der Meldeauflage als Meldestel-
le die zusténdige , Polizeistelle” durch ,,Amtsstelle” ersetzt wurde, um die Organisationsfrei-
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heit der Kantone zu wahren, verlangen drei Gemeinden, dass ausdriicklich prazisiert wird, dass
auch diese Zustandigkeit bei der Kantonspolizei verbleibt. Weil die meisten Spiele abends
oder an den Wochenenden stattfinden, wiirden die Gemeinden und Bezirke nicht Gber die zeit-
lichen und personellen Ressourcen verfligen, um die Meldeauflagen zu vollziehen. Diesem
Einwand wird im Sinne einer Prazisierung von § 19a Abs. 2 Bst. ¢ PolG Rechnung getragen.
Die Kantonspolizei ist auch fir den Vollzug angeordneter Meldeauflagen zustandig. Es besteht
keinerlei Absicht, die Uberpriifung der Einhaltung von Meldeauflagen an die Gemeinden und
Bezirke zu Ubertragen. Nach wie vor wird der zustandige Polizeiposten oder eine mobile Poli-
zeipatrouille dafiir besorgt bleiben.

7. Finanzielle und personelle Aufwendungen

Da im Kanton Schwyz auch gestltzt auf das revidierte Hooligan-Konkordat nur wenige Massnah-
men und Verfligungen zu erwarten sind, ist fir den Kanton nicht mit wesentlichen zusatzlichen
finanziellen oder personellen Auswirkungen zu rechnen.

Die Kantonspolizei hat im Ubrigen gestiitzt auf § 25 Abs. 2 Bst. a PolG sowie aufgrund der
Rechtsprechung des Bundesgerichts die Mdéglichkeit, den Klubs den Gber die Grundversorgung
hinausgehenden Polizeiaufwand in Rechnung zu stellen. Fir den Erlass von Verfligungen und
Anordnungen im Zusammenhang mit den bewilligungspflichtigen Spielen erhebt die Kantonspoli-
zei gestitzt auf § 71 Abs. 1 VRP Gebiihren.

8. Behandlung im Kantonsrat
8.1  Ausgabenbremse

Gemass Ausgabenbremse in § 73 Abs. 3 der Geschéaftsordnung flir den Kantonsrat des Kantons
Schwyz vom 28. April 1977 (GOKR, SRSZ 142.110) gelten der Voranschlag, Kreditbeschlisse
und Erlasse des Kantonsrates, die fiir den Kanton Ausgaben von einmalig mehr als Fr. 125 000.--
oder wiederkehrend jahrlich mehr als Fr. 25 000.-- zur Folge haben, als angenommen, wenn

60 Mitglieder zustimmen.

Der vorliegende Beschluss hat fiir den Kanton voraussichtlich keine finanziellen Auswirkungen,
welche jahrlich wiederkehrend den Betrag von Fr. 25 000.-- (ibersteigen. Die Ausgabenbremse
kommt deshalb nicht zur Anwendung. Fir die Schlussabstimmung gilt das einfache Mehr gemass
§ 73 Abs. 1 GOKR.

8.2 Referendum

Gemass §§ 34 Abs. 2, 35 der Kantonsverfassung vom 24. November 2010 (KV, SRSZ 100.100)

unterstehen:

a) Erlass, Anderung und Aufhebung von Gesetzen;

b) internationale und interkantonale Vereinbarungen mit Gesetzesrang;

c) Ausgabenbeschliisse (iber neue einmalige Ausgaben von mehr als 5 Mio. Franken und Ausga-
benbeschlisse tber neue jahrlich wiederkehrende Ausgaben von mehr als Fr. 500 000.--;

dem obligatorischen oder fakultativen Referendum.

Der vorliegende Beschluss hat eine interkantonale Vereinbarung mit Gesetzesrang zum Gegen-
stand und unterliegt somit bei Zustimmung von weniger als Dreiviertel der an der Abstimmung
teilnehmenden Mitglieder des Kantonsrates dem obligatorischen oder bei Zustimmung von Drei-
viertel und mehr der an der Abstimmung teilnehmenden Mitglieder des Kantonsrates dem fakul-
tativen Referendum.
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Beschluss des Regierungsrates

1. Dem Kantonsrat wird beantragt, die beiliegende Vorlage anzunehmen.

2. Zustellung: Mitglieder des Kantonsrates; Bezirks- und Gemeinderate; Verwaltungsgericht;
Zwangsmassnahmengericht.

3. Zustellung elektronisch: Mitglieder des Regierungsrates; Staatsschreiber; Sekretariat des
Kantonsrates; Departemente; Rechts- und Beschwerdedienst; Kantonspolizei; Staatskanzlei.

Im Namen des Regierungsrates:

Andreas Barraud, Landammann

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber

-18 -



	1. Übersicht
	2. Ausgangslage
	3. Handlungsbedarf
	4. Die Anpassungen des Konkordats im Einzelnen
	5. Kantonale Anschlussgesetzgebung
	6. Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens
	7. Finanzielle und personelle Aufwendungen
	8. Behandlung im Kantonsrat
	8.1 Ausgabenbremse
	8.2 Referendum


